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PRÄAMBEL:

Dieser Verein wird sowohl auf Empfehlung des Weltberberverbandes als auch im Einvernehmen mit dem 

Rheinischen Pferdestammbuch gegründet. Im Auftrag des Rheinischen Pferdestammbuches e.V. kümmert er 

sich um alle Angelegenheiten der Rassen Berber und Araber-Berber.

Das Rheinische Pferdestammbuch ist eine offizielle Züchtervereinigung in Deutschland, die die ministerielle 

Befugnis besitzt, ein Zuchtbuch für Berber und Araber-Berber zu führen, sowie Zuchtbescheinigungen als 

Abstammungsnachweis für diese Tiere auszustellen und aus dem Ausland stammende  Pferde gemäß der 

Zuchtbuchordnung einzutragen.

Das Zuchtbuch des Rheinischen Pferdestammbuches für Berber und Araber-Berber ist Teil der Sektion B –

Spezialrassen.

Weitere Zuchtverbände, die der Deutschen Reiterlichen Vereinigung angeschlossen sind wie auch 

Zuchtverbände aus den EU-Ländern, können den Verein für die im Rahmen der unten genannten Zwecke 

ermächtigen.

ZWECK DES VEREINS

Zweck des Vereins ist die Förderung der Berberzucht.

Folgende Ziele setzt sich der Verein zur Verwirklichung des Satzungszwecks:

1. die Rassen Berber und Araber-Berber weiter bekannt zu machen, ihre Zucht zu fördern und zu 

schützen sowie sich für eine artgerechte Aufzucht und Verwendung einzusetzen;

2. als vom Rheinischen Pferdestammbuch ermächtigter Ansprechpartner zwischen diesem und dem 

Weltberberverband sowie jeder anderen Organisation oder Person in allen Angelegenheiten, die 

das Berber– und Araber-Berberpferd betreffen, zu fungieren;

3. für Zuchtveranstaltungen und Wettbewerbe des Rheinischen Pferdestammbuchs, die diese Rassen 

betreffen, Richter des Weltberberverbandes einzuladen; ein Teil der Vereinseinnahmen soll für die 

Bezuschussung der dafür entstehenden Kosten verwendet werden.

4. Besitzer und Züchter zum Schutz dieser Rassen sowohl an die Zuchtordnung ihres jeweiligen 

Verbandes als auch an die Regelungen des Weltberberverbandes zu binden;

5. auf Anfrage beratendes Organ für jede Organisation oder Person zu sein bei Belangen rund um 

den Berber und Araber-Berber;

6. weltweit mit jeder interessierten Einrichtung oder  Person zusammenzuarbeiten, die die eine 

dieser Satzung ähnliche Zielsetzung verfolgt;

7. unter Beachtung der deutschen Zuchtvorschriften und den Regelungen des Weltberberverbandes 

die Züchter und Freunde des Berbers und Araber-Berbers zu informieren und zusammenzuführen. 

Dies steht unter der Zielsetzung, die deutsche Zucht und den Schutz der Rasse zu harmonisieren, 

dabei aber die Freiheit und Integrität der Züchter und Freunde der Berber und Araber-Berber zu 

respektieren;

8. eine Liste der Pferde zu führen, die in das Zuchtbuch für Berber- und Araber-Berberpferde im 

Rheinischen Pferdestammbuch eingetragen sind, und darüber hinaus der Pferde weiterer 

Zuchtverbände, die den Verein dazu ermächtigen und die gleichzeitig die Grundsätze des 

Weltberberverbandes zum Schutze der Rasse erfüllen;

9. die Mitglieder bei der Vermarktung ihrer Nachzucht zu unterstützen;

10. darauf zu achten, dass alle Berber und Araber-Berber ohne Diskriminierung und grundsätzlich 

ohne Rücksicht auf Herkunft, Zugehörigkeit oder Abstammung bewertet werden, gleich bei 

welchem Zuchtverband die Pferde eingetragen wurden. Der Verein  besitzt keinerlei Befugnis, 

noch rechtliche Handhabe – gleich wie der Weltberberverband –  in die inneren Aktivitäten und 

Zielsetzungen eines Zuchtverbandes einzugreifen.

In diesem Sinne hat der Verein weder das Ziel, als Zuchtverband die Registrierung der Pferde vorzunehmen 

noch eine Selektion durchzuführen.


